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ONU Organisation des Nations unies
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AI Amnesty International
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Für einiges Aufsehen sorgten Berichte von Amnesty International (AI) und des UNO-
Komitees gegen die Folter über die Haftbedingungen in der Schweiz. Im ersten Bericht
wurde über Misshandlungen von Ausländern während der Polizeihaft namentlich in
Genf berichtet. Im zweiten wurde gefordert, den von der Polizei Festgenommenen
sofortigen Kontakt mit Angehörigen und Anwälten zu garantieren. Folter im Sinn der
internationalen Konventionen kommt nach dem Urteil der UNO-Kommission in der
Schweiz nicht vor. Namentlich der Bericht von AI, der nicht von der Schweizer Sektion,
sondern von der Londoner Zentrale aufgrund von nicht überprüften Zuschriften von
angeblich Misshandelten verfasst worden war, blieb nicht unwidersprochen. Dass es bei
Festnahmen nicht immer gewaltfrei zugeht, wurde zwar auch von der Polizei
zugegeben, Misshandlungen würden aber, sofern eine Beschwerde vorliege, untersucht
und disziplinarisch geahndet. Der Bundesrat räumte in seiner Stellungnahme zu einem
im Vorjahr publizierten Inspektionsbericht des Europäischen Komitees gegen die Folter
ein, dass in einem Teil der Polizeigefängnisse die räumlichen Verhältnisse
unbefriedigend sind. 1

BERICHT
DATUM: 10.06.1994
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Institutionen und Volksrechte

Jahresrückblick 2019: Institutionen und Volksrechte

Der Bundesrat stand aus mindestens vier Gründen 2019 im Fokus der politischen
Debatte. Zuerst gab die Departementsverteilung  im Nachgang der
Bundesratsersatzwahlen vom Dezember 2018, bei denen Doris Leuthard (cvp) und
Johann Schneider-Ammann (fdp) durch Viola Amherd (cvp) und Karin Keller-Sutter (fdp)
ersetzt worden waren, zu reden (vgl. auch den entsprechenden Peak bei der
Medienberichterstattung). Nicht nur, dass mit Viola Amherd zum ersten Mal in der
Geschichte der Schweiz eine Frau das VBS übernahm, sondern auch der Wechsel von
Guy Parmelin ins WBF und von Simonetta Sommaruga ins UVEK wurden in den Medien
diskutiert. Kommentiert wurde dabei insbesondere, dass die Verteilung offenbar erst
nach einem Mehrheitsbeschluss innerhalb des Gremiums zustande gekommen war, was
als schlechter Start und Herausforderung für die künftige Konkordanz interpretiert
wurde. Mit der Wahl von zwei Frauen in die Landesregierung wurde der Debatte um die
verfassungsmässige Festschreibung einer Frauenquote im Bundesrat der Wind aus den
Segeln genommen. Ein entsprechender Vorstoss, der vom Ständerat noch angenommen
worden war, wurde vom Nationalrat versenkt. Auch die Idee einer Karenzfrist, also das
Verbot für ehemalige Magistratspersonen, Mandate von Unternehmen anzunehmen, die
in Beziehung zu ihrem Regierungsamt stehen, wurde – wie schon 2015 – abgelehnt. Die
Gesamterneuerungswahlen für den Bundesrat Ende Jahr lösten eine breite und medial
stark begleitete Debatte um Zauberformel, Konkordanz, Systemstabilität und die
Ansprüche der bei den Wahlen 2019 sehr erfolgreichen Grünen Partei auf einen
Bundesratssitz aus. Die Mehrheit des Parlaments entschied sich, Regula Rytz, die
Sprengkandidatin der Grünen, nicht anstelle von Ignazio Cassis in die Exekutive zu
wählen.

Auch die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament war im Berichtjahr
Gegenstand parlamentarischer Arbeit. Beraten wurde dabei insbesondere die Idee
eines Verordnungsvetos. Die auf eine parlamentarische Initiative Aeschi (svp, ZG; Pa.Iv.
14.422) zurückgehende, 2014 eingereichte Idee sieht vor, dass ein Drittel der Mitglieder
eines Rates gegen die Veröffentlichung einer bundesrätlichen Verordnung ein Veto
einlegen kann, wenn die Stossrichtung der Verordnung nicht dem Willen des Parlaments
entspricht. Während sich eine Mehrheit des Nationalrats davon eine präventive Wirkung
erhoffte, lehnte die Mehrheit des Ständerats die Vorlage als zu kompliziert ab. Ein
weiteres Mal abgelehnt wurde – ebenfalls nach längeren Diskussionen – die Idee einer
Neuorganisation der Legislaturplanung. Das Parlament debattiert in schöner
Regelmässigkeit seit der 2002 eingeführten Änderung, ob die Diskussionen um die
zahlreichen Änderungsanträge an der Legislaturplanung zielführend seien. Der Antrag,

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
MARC BÜHLMANN
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die Planung wie vor 2002 einfach zur Kenntnis nehmen zu können und eben nicht als
Bundesbeschluss behandeln zu müssen, stiess aber im Parlament erneut auf taube
Ohren. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass die Diskussion nach den eidgenössischen
Wahlen 2019 erneut losgehen wird. 

Im Nationalrat wurde 2019 die Frage erörtert, wie politisch die Verwaltung sei.
Während eine Motion Bigler (fdp, ZH; Mo. 17.4127), die eine Offenlegung der
Interessenbindungen von Kaderangestellten verlangt, von der grossen Kammer
angenommen wurde, lehnte diese ein Postulat Burgherr (svp, AG; Po. 17.3423) ab, mit
dem hätte untersucht werden sollen, wann und wie die Verwaltung effektiv politischen
Einfluss ausübt. Dauerbrenner im Parlament waren auch 2019 Sparmassnahmen bei den
Personalkosten in der Verwaltung. Diese sollten, wäre es nach dem Nationalrat
gegangen, mit Hilfe von Digitalisierung oder durch einen Ausgabenstopp in den Griff
bekommen werden – der Ständerat verweigerte aber jeweils seinen Segen dazu. 

Im letzten Jahr der 50. Legislatur kam es im Parlament noch zu fünf Mutationen.
Insgesamt wurden in der 50. Legislatur 26 Nationalrats- und zwei Ständeratsmandate
ersetzt; rund ein Drittel der Mutationen war durch die SP-Fraktion zu verantworten. Das
Büro-NR will sich in einem Bericht auf ein Postulat Feri (sp, AG; Po. 18.4252) der
Vereinbarkeit der Parlamentsarbeit mit Familie und Beruf annehmen, einem Thema, das
in den letzten Jahren immer virulenter zu werden scheint, wie verschiedene Vorstösse
zeigen. Nicht einig wurde man sich in den Räten über verschiedene Spesenregelungen.
Die SPK-NR entschloss sich deshalb, mit einer Kommissionsinitiative (Pa.Iv. 19.431)
wenigstens die Übernachtungsentschädigungen einheitlicher zu organisieren. Diskutiert
wurde im Parlament auch 2019 wieder über Regeln für transparenteres Lobbying. Die
seit Langem schwelende Debatte, die spätestens 2015 mit der sogenannten
«Kasachstan-Affäre» viel Fahrt aufgenommen hatte, wurde allerdings stark abgebremst:
Fast wäre auch der letzte, ziemlich zahnlose Vorstoss in diese Richtung versandet, wenn
nicht der nach den eidgenössischen neu zusammengesetzte Nationalrat den
Nichteintretensentscheid auf einen Vorschlag der SPK-SR sozusagen in letzter Minute
zurückgenommen hätte.

Etwas stärker in den Fokus als auch schon geriet 2019 die Judikative, was sich auch in
der Medienkonjunktur zu diesem Thema zwischen März und September 2019
beobachten lässt. Dies hatte einerseits damit zu tun, dass im Nationalrat über die
Revision des ziemlich umstrittenen Bundesgerichtsgesetzes debattiert wurde –
insbesondere die subsidiäre Verfassungsbeschwerde wird wohl auch 2020 noch zu
reden geben, auch wenn der Ständerat kurz vor Ende Jahr beschloss, nicht auf die
Vorlage einzutreten. Andererseits standen einige Ersatzwahlen an, die jedoch in aller
Regel geräuschlos über die Bühne gehen. Beinahe wäre jedoch eine Ersatzwahl ans
Bundesgericht zur Ausnahme dieser Regel geworden, da die GK entgegen den
Gepflogenheiten nicht die am stärksten untervertretene SVP, sondern die CVP
berücksichtigte, was beinahe zu einer noch nie vorgekommenen Kampfwahl geführt
hätte. Dafür, dass das Gerichtswesen auch in Zukunft im Gespräch bleibt, wird wohl
auch die 2019 zustande gekommene Justizinitiative sorgen, die vorschlägt, oberste
Richterinnen und Richter per Losverfahren zu bestimmen, um eben diese starke, dem
Proporzgedanken geschuldete Verbindung zwischen Judikative und Parteien zu
verhindern. Viel zu schreiben gab zudem die Bundesanwaltschaft. Nach langen und
stark medial begleiteten Diskussionen zu einer Disziplinaruntersuchung um den
amtierenden Bundesanwalts Michael Lauber wurde dieser erst nach einer Verschiebung
der Wahl von der Sommer- in die Herbstsession und äusserst knapp für eine dritte
Amtsperiode bestätigt.

Im Wahljahr 2019 trat die Nutzung der direkten Demokratie ein wenig in den
Hintergrund. An zwei Abstimmungswochenenden wurde lediglich über drei Vorlagen
abgestimmt. Dabei folgte die Mehrheit der Stimmbevölkerung sowohl bei den beiden
Referenden (STAF und Waffenschutzrichtlinie) als auch bei der Zersiedelungsinitiative
der Empfehlung von Parlament und Bundesrat. Die Ablehnung der
Zersiedelungsinitiative bedeutet zudem, dass in der 50. Legislatur kein einziges
Volksbegehren Erfolg hatte. Die wahlbedingte Abstimmungspause wird wohl in den
folgenden Jahren zu einigen Abstimmungswochenenden mit mehreren Vorlagen führen,
sind doch Ende 2019 ganze 16 Volksinitiativen im Unterschriftenstadium und 19
abstimmungsreif oder beim Bundesrat oder im Parlament in Beratung. Dafür, dass in
Zukunft die direkte Demokratie umfassender genutzt werden könnte, sorgte das
Parlament zudem mit seiner Entscheidung zur Kündigung von Staatsverträgen, die
zukünftig nicht mehr dem Bundesrat, sondern der Legislative und im Falle eines
Referendums der Stimmbevölkerung obliegt. Eines der anstehenden Volksbegehren ist
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die Transparenzinitiative, für die die SPK-SR 2019 einen indirekten Gegenentwurf in die
Vernehmlassung gab, mit dem die Offenlegung der Finanzierung von Wahl- und
Abstimmungskampagnen im Gesetz geregelt werden soll und der in der Wintersession
vom Ständerat mit Anpassungen gutgeheissen wurde. 

Einen herben Dämpfer erlitt 2019 die Idee des elektronischen Wählens und
Abstimmens. Nachdem der Kanton Genf bereits Ende 2018 sein E-Voting-System
eingestellt hatte und das System der Post in einem öffentlich ausgeschriebenen
Stresstest den Anforderungen nicht standgehalten hatte, bestanden keine brauchbaren
technischen Angebote mehr für die effektive Durchführung von «Vote électronique».
Daher entschied sich der Bundesrat, sein Ziel, E-Voting als ordentlichen Stimmkanal
einzuführen, vorläufig zu sistieren. Gegenwind erhielt der elektronische Stimmkanal
zudem von einer Anfang 2019 lancierten Volksinitiative für ein E-Voting-Moratorium.
Immerhin entschied sich der Nationalrat für eine Motion Zanetti (svp, ZH; Mo. 19.3294)
mit dem Ziel, die Abstimmungsunterlagen elektronisch zustellen zu können. 2

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Damit die Absicht des Bundesrats, E-Voting in den ordentlichen Betrieb zu überführen,
umgesetzt werden konnte, musste das Bundesgesetz über die politischen Rechte
angepasst werden. Die Teilrevision wurde Ende 2018 in die Vernehmlassung gegeben
und soll auch «Gelegenheit für eine politische Debatte auf eidgenössischer Ebene zum
Thema E-Voting» bieten, so der Bericht weiter. 
Eine Gruppe aus wissenschaftlichen Expertinnen und Experten sei zum Schluss gelangt,
dass der elektronische Kanal sicher und vertrauenswürdig angeboten werden könne, so
die Einleitung des erläuternden Berichts dazu. Die Revision sah vor, dass die
individuelle digitale Stimmabgabe neu mittels eines durch den Bund zertifizierten
elektronischen Systems erfolgen können solle. Angestrebt wird dabei eine barrierefreie
Stimmabgabe. Geregelt werden in dem Gesetz auch die Anforderungen an dieses
System selber: Dessen Quellcode muss offengelegt werden und transparent sein, damit
er verifizierbar ist, aber trotzdem das Stimmgeheimnis gewahrt bleibt; der Bund
zertifiziert das System und die Kantone müssen laufend Risikoeinschätzungen
durchführen. In einem im Vergleich zum aktuellen Versuchsbetrieb einfacheren
Verfahren soll der Bund die Bewilligung erteilen, wenn ein Kanton E-Voting einführen
will – die Kantone blieben jedoch frei, E-Voting einzuführen oder nicht. Jene Kantone,
die E-Voting als ordentlichen Stimmkanal einführten, könnten Anmeldungen von
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vorsehen, die an einer digitalen Stimmabgabe
interessiert sind, und diesen dann die notwendigen Unterlagen zustellen – idealerweise
ebenfalls elektronisch. 

Mitte Juni 2019 lagen die Antworten der Vernehmlassung vor – in der Tat war die
Vorlage zuvor ziemlich heftig debattiert worden. In den Medien war bereits Anfang Mai
berichtet worden, dass die Vorlage auf breite Kritik gestossen und insbesondere die
Sicherheit als noch ungenügend beurteilt worden sei. Der Ergebnisbericht der
Bundeskanzlei ging neben den Antworten auch auf die «Ereignisse während des
Vernehmlassungsverfahrens» ein, welche die Antworten wohl mitentscheidend
beeinflusst hatten: In einem Intrusionstest war gezeigt worden, dass das E-Voting-
System der Post, das neben dem System des Kantons Genf angewendet wurde,
gravierende Sicherheitsmängel aufwies. 
Zwar sprach sich eine grosse Mehrheit der 52 von insgesamt 64 Stellungnehmenden
ganz grundsätzlich für digitales Abstimmen und Wählen aus, weil E-Voting insbesondere
auch Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern sowie Menschen mit
Behinderungen zugute kommen kann. Die Vorlage selber fand aber nur eine knappe
Unterstützung bei 37 Antwortenden. Darunter fanden sich 19 Kantone, die KdK, der
Städteverband, der Gemeindeverband, Behindertenverbände, die
Auslandschweizerorganisation und die Post, aber keine der 10 antwortenden Parteien.
Immerhin E-Voting-freundlich zeigten sich unter diesen die BDP, die CVP, die EVP, die
FDP, die GLP, die GP und die SP. Sie bemängelten aber, wie auch die Kantone Genf, St.
Gallen, Solothurn und Wallis und etwa Economiesuisse unter den Organisationen, dass
der Zeitpunkt einer Umsetzung in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen sehr schlecht
gewählt sei. Es sei besser, den Versuchsbetrieb weiterzuführen. Angeregt wurde zudem,
dass ein E-Voting-System in staatlicher Hand liegen müsse, etwa vom Kanton Genf, der
GP, der SP und der EVP.
Die 12 Antworten, die sich nicht nur gegen die Vorlage, sondern ganz grundsätzlich
gegen eine Einführung von E-Voting aussprachen, stammten von den Kantonen
Nidwalden, Schwyz und Waadt, von der SVP, der AL Bern und der Piratenpartei sowie

BERICHT
DATUM: 18.06.2019
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



verschiedenen IT-Organisationen, etwa auch dem Komitee der Initiative «für ein E-
Voting-Moratorium». Diese Stellungnehmenden zeigten sich sehr skeptisch dazu, dass
E-Voting jemals die notwendige Sicherheit aufweisen könnte, mit der das zentrale
Vertrauen in die direkte Demokratie nicht gefährdet werde. Darüber hinaus kritisierten
sie, dass E-Voting-Systeme, also «hoheitliche Zuständigkeiten», von Dritten angeboten
werden dürfen. Falls dies so bleibe, müsse mindestens die momentan fehlende
Konkurrenzsituation von privaten Systemanbietenden geändert werden, weil Monopole
zulasten der Sicherheit gingen. Es bestehe kein Handlungsbedarf, fand gar die SVP und
der Nutzen sei in Anbetracht des hohen Sicherheitsrisikos viel zu gering. Es sei besser,
die briefliche Stimmabgabe punktuell zu verbessern – etwa im Hinblick auf mögliche
Erleichterungen für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, so die SVP.

Obwohl seit 2004 in insgesamt 15 Kantonen mehr als 300 Tests erfolgreich
durchgeführt worden seien, sei der Bundesrat auch aufgrund der kritischen Antworten
aus der Vernehmlassung und angesichts der «Entwicklungen der vergangenen Monate»
zum Schluss gekommen, «auf die Überführung der elektronischen Stimmabgabe in den
ordentlichen Betrieb zu verzichten», erklärte er in einer Medienmitteilung im
darauffolgenden Juni 2019. Vielmehr habe er die Bundeskanzlei beauftragt, ein Konzept
für eine Neuausrichtung des Versuchsbetriebs zu erstellen. Dieser «Marschhalt» wurde
in den Medien virulent diskutiert, aber überwiegend begrüsst. 3

Landesverteidigung

Militärorganisation

Face au lancement de l’initiative populaire «Contre la violence des armes» fin 2007,
mais également à la décision du canton de Genève – en contradiction avec le droit
fédéral en vigueur – de donner aux militaires domiciliés dans le canton la possibilité de
laisser gratuitement leur arme personnelle à l'arsenal et au dépôt de nombreuses
interventions parlementaires visant à une réglementation plus restrictive pour tout ce
qui concerne l'arme d'ordonnance, le DDPS a mis en place un groupe de réflexion sur la
problématique sensible de l’arme de service à domicile. Remis en fin d’année, son
rapport contient, entre autres, des analyses sur l'importance militaire des armes
d'ordonnance, ainsi que sur leur rôle dans le cadre de la violence domestique, du
suicide et de la prévention du suicide. Le rapport contient également des
recommandations sur l'amélioration de la conservation au domicile des militaires des
armes d'ordonnance, l'acquisition en propriété des armes d'ordonnance à la fin des
obligations militaires et la remise en prêt d'armes d'ordonnance pour le tir hors du
service, afin d'éviter toute utilisation abusive des armes. Au cours de l’année sous
revue, trois cantons romands (Jura, Neuchâtel et Valais) ont cependant adopté des
interventions parlementaires visant à prévoir un dispositif permettant de déposer
l’arme de service à l’arsenal. 4

BERICHT
DATUM: 20.11.2008
ELIE BURGOS

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Börsen

Im August wurde die Elektronische Börse Schweiz (EBS) auch für den Handel mit
inländischen Papieren in Betrieb genommen. Der dezentrale Ringhandel "à la criée" in
Zürich, Basel und Genf wurde damit eingestellt. 5

BERICHT
DATUM: 03.08.1996
HANS HIRTER
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Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Klimapolitik

L'OFEV a présenté son rapport sur les risques et les opportunités liés au climat à
l'échelle de la Suisse. Sur la base d'études de cas menées dans huit cantons (Argovie,
Bâle-Ville, Fribourg, Genève, Grisons, Jura, Tessin et Uri) et à l'appui d'informations
tirées de la littérature scientifique, il a identifié les risques et opportunités découlant
des conditions climatiques actuelles et évalué leur ampleur d'ici l'horizon 2060. Le
rapport dresse comme principaux risques – l'accentuation des fortes chaleurs,
l'accroissement de la sécheresse, l'élévation de la limite des chutes de neige,
l'aggravation du risque de crues, la fragilisation des pentes et recrudescences des
mouvements de terrain, la dégradation de la qualité de l'eau, des sols et de l'air, la
modification des milieux naturels, de la composition des espèces et des paysages, la
propagation d'organismes nuisibles, de maladies et d'espèces exotiques. S'agissant des
opportunités, figurent l'amélioration des conditions locales et la modification de
l'activité des tempêtes et de la grêle. Il faut donc s'attendre à avoir plus de risques que
d'opportunités si, au cours des prochaines décennies, l'augmentation des émissions de
gaz à effet de serre se poursuit au rythme actuel. Le rapport permettra de gérer les
futurs adaptations aux changements climatiques, de vérifier et poursuivre le
développement de la Stratégie d'adaptation aux changements climatiques et du plan
d'action du Conseil fédéral. 6

BERICHT
DATUM: 05.12.2017
DIANE PORCELLANA

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

Im Dezember dieses Jahres verabschiedete der Bundesrat zum sechsten Mal seit 1999
den periodischen Bericht zur Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen für die Schweiz. Der Bericht enthält Erläuterungen zur aktuellen
Situation der Landessprachen, zu allfälligen neuen Rechtsinstrumenten sowie zur
Umsetzung der Empfehlungen von Ministerkomitees des Europarats und
Expertenkomitees. Gründend auf den fünften Bericht vom November 2012 nimmt der
aktuelle Bericht in drei Hauptteilen Stellung zu ebendiesen Empfehlungen und umfasst
die Zeitspanne von 2012 bis 2015.

Im ersten Teil des Berichtes wird der Fokus auf neue Statistiken bezüglich der
Sprachentwicklung sowie geltenden gesetzlichen Grundlagen zur Förderung der
Sprachen in der Schweiz gesetzt. Der Bericht zeigt hierbei auf, dass die Verteilung der
Sprachen in den vergangenen Jahrzehnten relativ stabil geblieben ist: Von den
befragten Personen der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren gaben für die Jahre
2011–2013 63,9% Deutsch, 22,5% Französisch, 8% Italienisch und 0,5% Rätoromanisch
als Hauptsprache an. Der Anteil der Nichtlandessprachen liegt mit 19,7% indes sogar
höher als Italienisch und Rätoromanisch zusammengenommen, wobei sich hierbei
wesentliche Unterschiede in der Verteilung der Sprachen auf die einzelnen
Sprachregionen ausmachen lassen. Im Rahmen des internationalen Sprachenrechts
sowie sprachrechtlichen Bestimmungen in der Bundesverfassung hat sich seit den
letzten zwei Berichten keine Veränderung eingestellt. Bezüglich der Verordnung über
die Landessprachen (Sprachenverordnung, SpV, SR 441.11), welche konkrete
Fördermassnahmen festlegt, wurden jedoch gewisse Bestimmungen – insbesondere bei
der Verwendung der Amtssprache im Bereich der Bundesverwaltung – ausfindig
gemacht, die nicht ganz den Anforderungen entsprachen, weshalb man 2014 eine
Revision der SpV vornahm. Weitere Fördermassnahmen sollen mit der Kulturbotschaft
2016–2020 umgesetzt werden, welche im Juni 2015 vom Parlament verabschiedet
worden war und innerhalb derer die Sprachpolitik auf der Handlungsachse des
„gesellschaftlichen Zusammenhaltes“ eine relevante Rolle spielt.

Im zweiten Teil wird die Entwicklung der schweizerischen Massnahmen zur Umsetzung
der Charta aufgegriffen und damit verbunden auf eine Reihe von Fragen eingegangen,
welche der Europarat aufgrund der Empfehlungen des Expertenkomitees aufgeworfen
hatte. Das Komitee erbat beispielsweise Erörterungen zur Situation und zur Stellung des
Frankoprovenzalischen in der Schweiz. Diese aus dem Vulgärlatein hervorgegangene
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Sprache war für mehrere Jahrhunderte u.a. auch in der französischen Schweiz
Alltagssprache in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens. Heutzutage gilt
sie hingegen als eine verschwindende Sprache, weshalb sie von der UNESCO im Atlas
der gefährdeten Sprachen aufgelistet wird. Während das Frankoprovenzalische in den
Kantonen Wallis und Freiburg immerhin noch von Teilen der älteren Generation
gesprochen wird, ist es in den Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt nahezu gänzlich
aus dem Sprachgebrauch verschwunden. Dennoch zeigen die einzelnen Kantone,
mitunter auch auf Vereinsebene, grosses Interesse an Fördermassnahmen zum Erhalt
der Sprache.
Eine weitere Fragestellung zielte in Richtung der Fahrenden in der Schweiz. Hierbei
solle erörtert werden, wie es um die Finanzhilfen an Fahrendenorganisationen und
Förderinstrumente der jenischen Sprache sowie deren Förderung in den Medien steht.
Bereits in der Vernehmlassung des fünften Berichtes wurde darauf verwiesen, dass die
finanzielle Hilfe für Fördermassnahmen der jenischen Sprache und Kultur im Rahmen
der Kulturbotschaft 2016–2020 erhöht werden solle. Auch wenn die Fahrenden in
Bezug auf die mediale Förderung ihrer Sprache keinen expliziten Wunsch geäussert
haben, habe sich das BAK bereit erklärt, Untersuchungen zur allfälligen Unterstützung
eines möglichen Schulprojektes vorzunehmen, welches den jenischen Kindern während
ihrer Reisezeit den Fernunterricht erleichtern soll.

Der dritte und letzte Teil beschäftigt sich mit den Berichten zu den Kantonen
Graubünden und Tessin und zeigt auf, wie es um die Umsetzung der Charta bezüglich
des Rätoromanischen und Italienischen steht. Das Expertenkomitee erbat hierbei u.a.
Informationen zur jüngsten Entwicklung in den Bereichen der Gemeindefusionen, des
Rumantsch Grischun und natürlich des Erhalts und der Förderung der rätoromanischen
Sprache im Allgemeinen. Das kantonale Sprachengesetz sieht für den Zusammenschluss
mehrerer ein- bzw. mehrsprachiger Gemeinden vor, dass die Bestimmungen über den
Gebrauch der Amts- und Schulsprache eine sinngemässe Anwendung finden sollen. Da
das Gesetz aus der Minderheitenperspektive formuliert ist und unter dem Begriff
„einsprachig“ lediglich Rätoromanisch und Italienisch inkludiert werden, kann diese
Regelung bei Fusionen über den deutschsprachigen Grenzraum hinweg keine adäquate
Anwendung finden. Diese Lücke sei jedoch durchaus gewollt und fordere zugleich das
soziolinguistische Umfeld auf, in gemeinsamen Diskussionen und verbindlichen
Absprachen nach Bottom-up-Lösungen zu suchen. Bezüglich des Rumantsch Grischun
gäbe es keine Erneuerungen des Standes von 2011/2012 zu verkünden. Seit dem letzten
Bericht habe hier kein Wechsel hin zu den Idiomen oder in umgekehrte Richtung
stattgefunden, weshalb eine Verlagerung der Diskussion – noch immer mit dem Fokus
auf das Koexistenzmodell – auf sprachdidaktische Fragen stattgefunden habe. Die
Diskussion um die Minderheitensprache im Allgemeinen geriet mit dem Aufkommen der
kantonalen Fremdspracheninitiative zunächst etwas in den Hintergrund. Nachdem der
Grosse Rat diese aber in seiner Aprilsession 2015 für ungültig erklärt hatte, gilt es nun
den Verwaltungsgerichtsentscheid über die eingereichte Verfassungsbeschwerde des
Initiativkomitees abzuwarten, bevor das Thema wieder aufgegriffen wird. 
Der Kanton Tessin hatte zwischenzeitlich neu das Gesetz zur Kulturförderung sowie die
entsprechende Durchführungsverordnung verabschiedet, welche explizit die
Bedeutung des Erhaltes und der Förderung der italienischen Sprache und Kultur
erwähnen; sei dies durch die Bewahrung des materiellen und immateriellen
Kulturerbes, durch Finanzbeiträge im Bereich Kulturaustausch oder Beteiligung an
ausgewählten ausserkantonalen Veranstaltungen. Besonders erfreulich waren indes
auch die Entwicklungen bezüglich des Italienischen in der Bundesverwaltung: Die
Kulturbotschaft 2016–2020 nimmt dessen Verbreitung und Förderung neu als zentralen
Bestandteil in die Handlungsachse „gesellschaftlicher Zusammenhalt“ auf; seit 2013
wird die Stelle als Delegierte des Bundesamtes für Mehrsprachigkeit, welches im EFD
angesiedelt ist, von einer Tessinerin besetzt. 7
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7) Periodischer Bericht zur Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprache vom 11.12.2015
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